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A. Einleitung

Die Disziplin der Rechtsvergleichung befasst sich mit dem Vergleich zwischen 
den Rechtsordnungen und mit der Kenntnis ihrer Vielfalt.1 Selbstverständlich ist 
es legitim, sich zu fragen, aus welchem Grund sich Juristen diesem komplizierten 
Unterfangen hingeben. Dies kann aus reiner Neugier geschehen oder aus dem 
Ansinnen heraus, von den Erfahrungen anderer Rechtsordnungen zu lernen und 
geeignete Lösungen für die eigene Rechtsordnung zu finden. Besonders wichtig 
ist diese Disziplin für das Internationale Privatrecht, in der es immer um min-
destens zwei Rechtsordnungen geht: die lex fori und das anzuwendende auslän-
dische Recht.2 In Europa ist die Kenntnis der anderen Rechtsordnungen sehr 
bedeutend insbesondere seit dem Pellegrini Urteil des EGMR.3 Dort wird von  
Vertragsparteien verlangt, dass das Recht eines ausländischen Staates, das sie in 
Anwendung ihrer Kollisionsnormen anwenden, mit den Menschenrechten der 
Konvention vereinbar sein muss, auch wenn dieser keine Vertragspartei ist.4

Die europäischen Richter müssen deswegen auch darauf Acht geben, welches 
ausländische Recht sie anwenden und ob dieses mit ihrem nationalen oder mit 
dem europäischen Ordre public vereinbar ist. Glücklicherweise werden Rechtsord-
nungen der arabischen Staaten von europäischen Gerichten differenziert behan-
delt. Dieser Beitrag beabsichtigt, die gemeinsamen Merkmale des internationalen 
Familienrechts in den arabischen Staaten darzustellen, aber er soll auch die Bei-
spiele hervorheben, in welchen einzelne arabische Staaten eigene Wege gehen, die 
nicht das gemeinsame Muster des IPR arabischer Länder widerspiegeln. Zunächst 
werden einige Überlegungen zum Konzept einer Rechtskultur eingebracht. 

B. Rechtskultur 

Das IPR ist darauf gerichtet, die Begegnungen zwischen Rechtsordnungen, die 
unterschiedlichen staatlichen Souveränitäten untergeordnet sind, zu gestalten.5 
Dafür ist es notwendig, dass sich diese Rechtsordnungen gegenseitig als solche 
anerkennen und auf Augenhöhe begegnen. Savigny hat vermutlich deswegen 

1 Michaels: Comparative Law and Private international law, S. 417.
2 Gannagé: Regards sur le droit international privé, S. 418.
3 Bostanji: Rapport introduction, S. 31.
4 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Pellegrine v. Italy, Urt. v. 20.7.2001 - 30882/96.
5 Mezghani: Innovations du code tunisien, S. 81. 
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die Existenz des IPR auf die Zugehörigkeit zu einem Kulturkreis beschränkt. Es 
ist nicht einfach zu definieren, was eine Rechtskultur ausmacht. Sie spiegelt die 
Merkmale einer Rechtsordnung wider, sowohl in ihren Strukturen, Einteilun-
gen und ihrem ›Stil‹ als auch in den Ideologien und Menschenbildern, die die 
Normen bestimmen und beeinflussen.6 Zur Rechtskultur gehören die Instituti-
onen, Wissenschaft, Ausbildung, kurz alle soziologisch messbaren Faktoren, die 
sich auf das Recht auswirken. Hinzu treten Geschichte und Tradition sowie der 
Zusammenhang von Recht und Religion.7

Die Idee der Zugehörigkeit zu einem Kulturkreis ist mit viel Vorsicht zu genie-
ßen, auch wenn sie nicht komplett von der Hand zu weisen ist. Trotz der Ähnlich-
keiten und gemeinsamen Merkmale, die eine Gruppe von Staaten haben kann, 
behält jeder seine Eigenschaften. Darüber hinaus sind Staaten mit ihrem Recht 
lebendige Systeme, die sich langsam oder schnell, aber stets verändern. Kaum 
stellt man bei einem Element ein einendes Merkmal fest, schon weist ein ande-
res eine neue Eigenschaft auf, die das Recht von dem des anderen Staates abson-
dert. Man darf nicht vergessen, dass in den 1970er Jahren europäische Staaten im 
Bereich des Familienrechts die Anwendung eines anderen europäischen Rechts 
wegen Verstoßes gegen den Ordre public verweigert haben. Die Problematik der 
›Spanier-Beschlüsse‹ in Deutschland kann dies bestens veranschaulichen. So hat-
ten deutsche Gerichte Schwierigkeiten, das Eheverbot im spanischen Recht zu 
akzeptieren, weil es dort die Scheidung nicht kennt und nicht erlaubt, dass ein 
Geschiedener neu heiratet.8 Heute entsteht ein gemeinsames europäisches IPR, 
so dass in vielen Bereichen der Mitgliedstaaten der EU internationalprivatrecht-
liche Sachverhalte gemeinsamen Regelungen unterworfen sind. Allerdings sind 
Klassifikationen nur eine Annäherung an die Wirklichkeit, sie sind aber notwen-
dig, weil sie es einfacher machen, die Wirklichkeit zu verstehen und zu erfassen 
und damit Einfluss auf sie zu haben. Jayme verteidigt die Relevanz der kulturellen 
Dimension des Rechts, ohne die Wandelbarkeit des Rechts zu leugnen, indem er 
hervorhebt, dass es um die Betrachtung der unmittelbaren Gegenwart geht.9

Der folgende Beitrag befasst sich mit einigen Aspekten der Rechtskultur in 
der arabischen Welt, die eine kulturelle Einheit darstellt. Gegenstand der Unter-
suchung ist die Frage, inwieweit das internationale Personalstatut der arabi-
schen Länder eine gemeinsame Rechtskultur widerspiegelt. Das Personalstatut 
bezeichnet traditionell das Familien- und Erbrecht. Die arabischen Länder sind 
die Mitglieder der Arabischen Liga und haben Arabisch als Amtssprache. Sie sind 
eine geographische Einheit und von einer weitgehend gemeinsamen Geschichte 
geprägt, insbesondere von dem islamischen Reich und seit dem neunzehnten 
Jahrhundert vom Phänomen des Kolonialismus. Die Bildung der Nationalstaa-

6 Mankowski: Rechtskultur, S. 1 f.
7 Jayme: Die Kulturelle Dimension des Rechts, S. 216. 
8 Dazu beispielsweise siehe Stöcker: Internationaler Ordre public, S. 79–127.
9 Jayme: Die kulturelle Dimension des Rechts, S. 214. 
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ten nach der Dekolonisierungswelle hat die arabische Welt vor die Herausfor-
derung gestellt, ein Gleichgewicht zwischen dem Modell des westlichen Staates 
und der Tradition und ihrer Kultur herzustellen.10 Auch wenn die Mehrheit der 
arabischen Staaten muslimisch ist, befasst sich der Beitrag mit arabischen Staaten 
insgesamt, weil sie auch eine nichtmuslimische Bevölkerung haben. Zu denken 
ist an die christlichen Minderheiten in Ägypten, Syrien, Palästina und Jordanien, 
und der Libanon ist ein multikonfessioneller Staat. Der Vorrang der religiös-
rechtlichen Erwägungen ist meist gerechtfertigt, allerdings darf er nicht das 
Monopol für alle Erklärungen beanspruchen. Die Hegemonie des Mannes etwa 
kann auch in anderen religiösen Rechten festgestellt werden, so z. B. auch im 
Judentum. Es ist nicht primär die Religion, die das zentrale Objekt dieser Analyse 
bildet, sondern eine Region, die eine gemeinsame Geschichte und sozio-ökono-
mische Ähnlichkeiten aufweist.11 Die kulturelle Dimension des Rechts wird auch 
gelegentlich als Harmonisierungsschranke bezeichnet.12 Dies kann man im Rah-
men der Haager Konferenz feststellen, bei der unterschiedliche Ansichten über 
die Familie und die Kinder ein Hindernis für die arabischen Länder darstellen, 
um diesem System beizutreten.13

Zwangsläufig ist die Rechtskultur ein Erklärungsmodell für Eigenheiten einer 
Rechtsordnung. Es sollte allerdings nicht aus den Augen verloren werden, dass 
manches dem Zufall geschuldet oder das Ergebnis einer Entscheidung eines ein-
zelnen Herrschers ist, weil der Staat das Recht als Verhaltenssteuerungsinstru-
ment nutzt. Die Rechtsvergleichung bietet uns ein Mittel, dies zu unterscheiden: 

»Was die Rechtsvergleichung hier beitragen könnte, sind ihre Erfahrungen und Vertrautheit 
etwa mit dem Aufeinandertreffen verschiedener Rechtskulturen und -systeme, ihre Erkennt-
nisse, inwieweit Unterschiede und Gemeinsamkeiten zufällig oder kulturbedingt sind, ihre 
vergleichenden Einsichten in das komplizierte Verhältnis zwischenkonkreter Falllösung und 
deren systematisch-dogmatischer Herleitung, zwischen Rechtsregeln und Funktionen.«14

Aber gleich, welcher Rechtsschule man angehört, ob das Recht Ergebnis eines 
objektiven Willens des Gesetzgebers ist oder dem Volksgeist oder »aus sich her-
aus geistig kulturelle[r] Lebenskraft des Volkes«15 entspricht, bleibt das Recht 
ein anpassungsfähiges System und ändert sich. Es besteht eine Wechselwirkung 
zwischen dem Gesetz und der Gesellschaft sowie den internationalen Gegeben-
heiten. So ist es notwendig, immer wieder bestimmte Ergebnisse, die die Rechts-
vergleichung über fremde Rechtsordnungen und Rechtskulturen ausgearbeitet 
hat, zu überprüfen. Dieser Beitrag stellt sich die Frage, ob das IPR arabischer 

10 Ben Achour: La deuxième Fātiha, S. 10; Mezghani: L’État inachevé, S. 25.
11 Es gab bereits in der vorislamischen Zeit eine arabische Rechtskultur, die teilweise auch in den 

Islam selbst eingeflossen ist. Siehe dazu z. B. Abd-El Salam: Theologie im Wandel.
12 Jayme: Die kulturelle Dimension des Rechts, S. 213 f.
13 Van Loon: Accommodation of religious laws, S. 263.
14 Michaels: Im Westen nichts Neues?, S. 113 f.
15 Seif: Savigny und IPR, S. 501. 
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Staaten immer noch einer arabischen bzw. muslimischen Rechtskultur ent-
spricht, oder ob in diesem Gebilde einige Risse zu vermerken sind.

Das IPR stellt eine Besonderheit in dieser Übung dar, weil es gleichzeitig das 
Sachrecht widerspiegelt, aber auch zeigt, wie die betroffene Rechtsordnung das 
Fremde jenseits der nationalen und der religiösen Grenzen betrachtet. Das IPR 
teilt auch Eigenschaften des nationalen Sachrechts. Obwohl es die Koordinie-
rung anstrebt, bleibt es ein innerstaatliches nationales Recht. 

C. Gemeinsame Merkmale des Internationalen Eherechts 
der arabischen Länder

Mit Ausnahme von Tunesien gibt es in der arabischen Welt kein Gesetzbuch, 
das dem IPR gewidmet ist.16 Die Regelungen sind nicht ausführlich17 und teil-
weise in den Zivilgesetzbüchern und in speziellen Gesetzgebungen zersplittert. 
Diese Zersplitterung ist weder für die Parteien noch für die Richter hilfreich. Die 
Rechtssicherheit wird dadurch gefährdet, und es zeigt sich ein Mangel an Har-
monie in der Gesetzgebung.18

Auch wenn die Kodifikation des autonomen IPR in Europa ein relativ jun-
ges Phänomen ist, sind arabische Staaten dem Trend dieser Kodifikation nicht 
gefolgt. Vielleicht spielte der Einfluss Frankreichs in dieser Hinsicht eine wich-
tige Rolle.19 Wie in Frankreich bleibt der Beitrag der Rechtsprechung für die 
Entwicklung des IPR sehr bedeutend. Das ägyptische Zivilgesetzbuch diente 
für zahlreiche arabische Rechtsordnungen als Vorbild auch in der Regelung des 
Kollisionsrechts.20

Auf der internationalen Ebene stößt der Trend der Rechtsvereinheitlichung 
gegen die religiösen Standards und Vorbehalte der arabischen Rechtsordnungen. 
Die große Mehrheit der arabischen Staaten bleibt dem Haager Konferenz-System 
fern.21 Grund hierfür ist die Befürchtung, dass die Haager Konferenz Werte ver-
tritt, die nicht mit dem kulturell verwurzelten Bild der Familie in der arabischen 
Welt übereinstimmen.22 Allerdings sind einige arabische Staaten Parteien in der 
Haager Konferenz.23 Ägypten hat bereits das Haager Übereinkommen über die 
Anerkennung von Ehescheidungen und Ehetrennung vom 1. Juni 1970 ratifiziert.24 

16 Ben Achour: Le code tunisien, S. 19. 
17 Gannagé: Regards sur le droit international privé, S. 420.
18 Méziou: Introduction au Code de Droit International Privé, S. 2 f.
19 Saïd: La technique de la codification, S. 374. 
20 Gannagé: Regards sur le droit international privé, S. 420.
21 Gannagé: Les méthodes du droit international, S. 250. 
22 Van Loon: Accommodation of religious laws, S. 263. 
23 Zu nennen seien hier Ägypten (1961), Marokko (1993), Jordanien (2001), Saudi-Arabien (seit 

2016), Tunesien (2014).
24 Stand der Ratifikationen abrufbar unter www.fedlex.admin.ch/ eli/cc/1976/ 1546_ 1546_ 1546 /

de (Zugriff: 16.8.2023).
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Marokko hat als einziges arabisches Land das Haager Übereinkommen über den 
Schutz von Kindern (KSÜ) ratifiziert.25 Tunesien ist das einzige arabische Land, 
das das Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler 
Kindesentführung vom 25. Oktober 1980 im Jahr 2017 ratifiziert hat.26 

Es ist zutreffend, dass das IPR an sich als Mechanismus zur Berufung eines 
ausländischen Rechts lange fremd für die arabisch-islamische Rechtskultur 
geblieben ist. Die Gründe dafür sind historischer Natur: Zunächst sind die ara-
bischen Personalstatute vom klassischen islamischen Recht geprägt. Das islami-
sche Recht ist von einer imperialen Ethik geprägt, in welcher andere politische 
Gemeinschaften nicht als juristisch gleichgestellt betrachtet werden.27 Deswegen 
ist es nicht leicht für den muslimischen Richter zu akzeptieren, dass das eigene 
Recht in einem Streit mit muslimischer Beteiligung beiseitegeschoben und das 
Recht eines anderen Staates angewendet wird. Dies würde dem Grundsatz, dass 
der Islam immer die Oberhand hat, widersprechen.28 Als die arabischen Staa-
ten unter kolonialer oder ähnlicher Herrschaft standen, war es nicht möglich, 
auf Augenhöhe internationale Rechtsverhältnisse souverän zu regeln, ob öffent-
lich oder privatrechtlich.29 So waren Ausländer in den arabischen Territorien 
lediglich ihrem Heimatrecht und ihren Konsulargerichten unterworfen.30 Es ist 
vielsagend, dass Art. 74 der irakischen Verfassung von 1925 dem Richter aus-
drücklich erlaubt, in Anwendung der Methoden des IPR ein ausländisches Recht 
anzuwenden.31 Dass dafür eine ausdrückliche Erlaubnis von der Verfassung nötig 
war, könnte darauf hinweisen, dass die Idee an sich neu ist, dass ein Richter ein 
ausländisches Recht anwendet. 

D. Anknüpfungspunkte 

In der ursprünglichen Theorie des IPR sollen die Anknüpfungspunkte so 
bestimmt werden, dass sie zur Berufung des Rechts führen, das mit dem Sach-
verhalt am engsten verbunden ist. Aber mit der Zeit konnte festgestellt werden, 
dass diese Anknüpfungspunkte nicht lediglich diesem Ziel dienen. Sie sind oft 
Träger einer Ideologie und Sinnbild einer bestimmten Kultur.32 

25 Stand der Ratifikationen abrufbar unter www.hcch.net/de/instruments/conventions/status-
table/ ?cid=70 (Zugriff: 16.8.2023).

26 Stand der Ratifikationen abrufbar unter www.hcch.net/en/instruments/conventions/ status-
table/ ?cid=24 (Zugriff: 16.8.2023); Ben Achour: Le code tunisien, S. 21.

27 Emon: Islamic Law and Private International Law. 
28 Charfi: Lʼinfluence de la religion, S. 400. 
29 Déprez: Droit international privé et conflits de civilisations, S. 422. 
30 Gatteschi: Droit international public et privé, S. 573 ff.; Déprez: Droit international privé et 

conflits de civilisations, S. 54. 
31 Al-Dabbagh: Regards critiques, S. 887. 
32	 Das IPR ist nicht nur technisch. Deswegen wird der Ansatz empfohlen, das IPR als Mittel einzuset-

zen, um die UN-Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu verwirklichen: Dazu Michaels/ Ruiz-Abou 
Nigm/ Van Loon: Private Side of Transforming our World. 
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Diese Kultur ist in dem Recht arabischer Länder u. a. durch den Personalis-
mus im Recht und die Vorherrschaft des Ehemannes als Form des Patriarcha-
lismus gekennzeichnet. Es ist kein Zufall, dass in allen arabischen Ländern mit 
sehr wenigen Ausnahmen verschiedene Aspekte des Familien- und Erbrechts 
dem Heimatrecht der Betroffenen unterworfen sind. Die wichtigen Aspekte der 
Ehe werden durch das Heimatrecht des Ehemannes bestimmt, falls die Paare 
keine gemeinsame Staatsangehörigkeit haben. Grund dafür ist auch die histori-
sche Bedeutung des Personalismus im islamischen Recht, nach dem im Gegen-
satz zum Territorialismus Menschen einem bestimmten Recht unterworfen 
sind, nicht weil sie sich auf einem Territorium befinden, sondern weil sie einer 
bestimmten Religion angehören oder eine Staatsangehörigkeit besitzen. Hinzu 
kommt auch eine Privilegierung der männlichen Mitglieder einer Familie, daher 
werden die Ehewirkungen und die Ehescheidung dem Heimatrecht des Ehe-
mannes unterworfen.33 Dies ist auch eine kulturell verwurzelte Rechtsnorm. 

Dazu kommt, dass mehrere Kollisionsnormen durch einen starken Unilatera-
lismus gekennzeichnet sind, entweder eindeutig oder versteckt.34 Einen eindeu-
tigen Unilateralismus beinhaltet Art. 2 Abs. 3 der marokkanischen Mudawwana 
(Familiengesetzbuch), da dieses Gesetzbuch Anwendung auf Rechtsstreitigkeiten 
zwischen zwei Personen findet, wenn eine davon die marokkanische Staatsange-
hörigkeit hat. Einen versteckten Unilateralismus zeigen Kollisionsnormen in den 
meisten arabischen Zivilgesetzbüchern, die zwar multilaterale Kollisionsnormen 
beinhalten, wie Art. 13 ägyptisches ZGB, wonach die Ehewirkungen dem Recht 
des Ehemannes unterliegen, oder Art. 12 ägyptisches ZGB, wonach die Ehevo-
raussetzungen für jeden Verlobten seinem Heimatrecht unterliegen, dann aber 
vorsehen, das eigene Recht anzuwenden, wenn einer der Ehegatten Angehöriger 
des eigenen Staates ist (wie Art. 14 ägyptisches ZGB).35

Neben dem Privileg der Staatsangehörigkeit besteht auch das Privileg der Reli-
gion in Art. 2 der marokkanischen Mudawwana. So ist die Mudawwana anzu-
wenden, wenn eine der Parteien muslimischen Glaubens ist. 

Das Privileg der Religion wird allerdings insbesondere durch das Einsetzen 
des Ordre public sichtbar.

E. Ordre public 

Der Ordre public ist ein Mechanismus, der dem Richter erlaubt, das durch seine 
Kollisionsnorm berufene Recht nicht anzuwenden, wenn feststeht, dass sein 
Inhalt die grundsätzlichen Werteanschauungen der eigenen Rechtsordnung ver-
letzt. Der Ordre public kann auch im Rahmen des Verfahrens der Anerkennung 

33	 Zum Beispiel Art. 12 des algerischen Zivilgesetzbuches.
34	 Gannagé: Les méthodes du droit international privé, S. 286 f.
35	 So ist es in Art. 13 des algerischen ZGB. 
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ausländischer Gerichtsentscheidungen eingreifen.36 Somit ist der Ordre public 
Fallschirm bei der Öffnung zu fremden Rechtsordnungen. Er soll das Gleichge-
wicht in dem inhärenten Dilemma des IPR zwischen der Sicherung der Koor-
dination der Rechtsordnungen und der Bewahrung dessen herstellen, was den 
Kernbestand der eigenen Rechtsordnung ausmacht. Man könnte somit behaup-
ten, dass Rechtsordnungen mit einer gemeinsamen Rechtskultur einen Ordre 
public mit dem gleichen Inhalt aufweisen. Interessanterweise gibt es keinen 
homogenen Ordre public in den arabischen Ländern, auch nicht im Bereich des 
Personalstatuts.37 Manche Länder, insbesondere Tunesien und Libanon, weichen 
vom Ordre public anderer arabischer Länder ab. Es bestehen allerdings eindeu-
tige gemeinsame Merkmale. Genau wie die Disziplin des Privatrechts ist auch 
der Mechanismus des Ordre Public eine europäische Erfindung.38 Es ist vielsa-
gend, dass er von arabischen Ländern übernommen wurde, um die eigenen reli-
giös bezogenen Werte und Prinzipien der Familie zu schützen.39

Nicht alle legislativen Definitionen des Ordre public in den arabischen Län-
dern beziehen sich ausdrücklich auf den Islam bzw. die Scharia (arab. šarīʿa). 
Wie das ägyptische Vorbild (Art. 28 ZGB) sieht Art. 32 des irakischen ZGB vor, 
dass die Bestimmungen des durch die Kollisionsnormen berufenen Rechts nicht 
angewandt werden dürfen, »wenn sie gegen den Ordre public und die Sittlich-
keit verstoßen« (arab. an-nidām al-ʿām wa-l-ādāb).40 Die Doktrin unterstreicht, 
dass es dabei nicht um eine persönliche Meinung des Richters geht, sondern um 
einen rechtlichen Mechanismus, der auf objektiven Kriterien fundiert sein soll.41 
 Der irakische Jurist Sulṭān Maḥmūd definiert den Ordre public als 

»die Summe der wesentlichen Interessen und höchsten Werte des Staates und der politi-
schen Gemeinschaft, die sie für sich akzeptiert haben. Diese stellen den Grundstein für die 
Gesellschaft dar und werden von der Rechtsordnung festgehalten. Diese Interessen sind 
politischer, sozialer, wirtschaftlicher, moralischer und religiöser Natur. [Bei ihrer] Gefähr-
dung droht die Auflösung der Gesellschaft«.

Auch entsprechend den Materialien des ägyptischen Gesetzbuchs schreibt Abdel 
Wahab, dass dem Richter ein Spielraum bei dem Einsetzen des Ordre public 
überlassen wird, allerdings soll es an erster Stelle um die tief verwurzelten Werte 
und Vorstellungen der Gesellschaft gehen.42 Einige arabische Länder beziehen 
sich ausdrücklich auf die Scharia in ihren Ordre public-Klauseln, wie zum Bei-
spiel das sudanesische Gesetz und das ZGB der Vereinigten Arabischen Emirate 
(VAE). Damit sind allerdings nicht die Regeln der Scharia insgesamt gemeint, 
weil diese nicht auf Nichtmuslime angewendet werden, sondern dies hat zur 

36 Zum Beispiel Art. 605 der zivilrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Prozessordnung. 
37 Naïmi: Ordre public et droit musulman, S. 127. 
38 Berger: Conflicts Law and Public Policy, S. 555. 
39 Gannagé: Les méthodes du droit international privé, S. 295.
40 Art. 32 des irakischen Zivilgesetzbuches. 
41 Maḥmūd: تعريف النظام العام , S. 91.
42 Abdel Wahab: Lʼordre public, S. 75.
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Folge, dass Muslime dem islamischen Recht unterworfen sein müssen.43 Ganz 
gleich ob es einen ausdrücklichen Verweis auf die Scharia gibt, ist die Hand-
habung des Ordre public-Mechanismus in den arabischen Ländern durch eine 
unmittelbare Anwendbarkeit des eigenen Scharia-geprägten Rechts bestimmt, 
sobald Muslime involviert sind. Dafür greift der Ordre public-Mechanismus 
nicht, wenn nur Nichtmuslime beteiligt sind. 

In Ägypten und in anderen arabischen Ländern ist die fehlende Säkularisie-
rung entscheidend für den Mechanismus des Ordre public. Der Religion wird 
eine besondere Stellung in der Verfassung zugewiesen. In Ägypten ist die Scha-
ria die wesentliche Quelle der Gesetzgebung (arab. al-maṣdar ar-raʾīsī). Somit 
werden Bestimmungen, die im fremden Recht die Scharia missachten, als unan-
wendbar betrachtet. Es geht allerdings nicht um alle Bestimmungen des auslän-
dischen Rechts, sondern nur um die wesentlichen Prinzipien der Scharia. Das 
Wichtigste dabei ist der Anwendungsbereich der Scharia nach ihren eigenen 
Regeln. In der Tat hat das islamische Recht einen Anwendungsanspruch in Strei-
tigkeiten, sobald Muslime involviert sind.44 Viele arabische Rechtsordnungen 
scheinen diesen Grundsatz zu befolgen, obwohl das Anknüpfungskriterium in 
diesen Ländern die Staatsangehörigkeit und nicht die Religion ist.45 Die Recht-
sprechung in Ägypten ignoriert die Staatsangehörigkeit, solange die Person mus-
limischen Glaubens ist. So wird es als Zweck des Ordre public betrachtet, einen 
Muslim nicht seines Rechtsstatuts im Islam zu berauben.46 

In Marokko wurde das Erbe eines zum Islam konvertierten Franzosen auto-
matisch dem marokkanischem Recht unterworfen.47 Das wird von der Doktrin 
zum Teil kritisiert, weil marokkanische Richter im Personalstatut zwingendes 
Recht sehen, das Vorrang vor dem Kollisionsrecht hat.48 In Ägypten betrach-
ten die Doktrin und die Rechtsprechung Rechte, die der Koran einem Muslim 
zugestanden hat, als Teil des ägyptischen Ordre public. So wird die polygame 
Eheschließung eines Muslims anerkannt, auch wenn er Ausländer ist und sein 
Heimatrecht die Polygamie verbietet.49 Obwohl nicht die Religion, sondern die 
Staatsangehörigkeit Anknüpfungsmerkmal in Ägypten ist, wird sie wieder rele-
vant durch das Eingreifen des Ordre public, sobald ein Muslim betroffen ist.50 Die 
Bedeutung der Unterwerfung von Muslimen unter islamischrechtlich fundiertes 
Recht ging in Marokko so weit, dass die Anerkennung ausländischer Entschei-
dungen verweigert wurde, weil die Richter, die sie gefällt haben, Nichtmuslime 
sind. Der Oberste Gerichtshof (maḥkamat an-naqḍ) in Marokko hat dies abge-

43 Charfi: Lʼinfluence de la religion, S. 401 f.
44 Ebd., S. 386.
45 Abdel Wahab: Lʼordre public, S. 73. 
46 Ebd., S. 83. 
47 Déprez: Droit international privé et conflits de civilisations, S. 132.
48 Loukili: LʼOrdre public, S. 128. 
49 Berger: Conflicts Law and Public Policy, S. 574.
50 Ebd., S. 563. 
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lehnt, und eine entsprechende Reform der Mudawwana in Art. 128 hat diese 
IPR-unfreundliche Praxis in Schach gehalten.51

Manche Autoren aus der arabischen Welt loben die Liberalität des islamischen 
Rechts, weil es personalistischer Natur ist. Dementsprechend sind Nichtmuslime 
ihrem eigenen Recht ohne Vorbehalte oder Ordre public unterworfen.52 Darin 
sehen sie ein Zeichen der Toleranz, und es wird bedauert, dass in den europäi-
schen Rechtsordnungen der Ordre public eingesetzt wird, um Muslime nicht dem 
eigenen Recht zu unterwerfen.53 Somit ist in dieser Vorstellung die Verbindung 
zwischen dem Einzelnen und seiner ursprünglichen Religion entscheidend. Ein 
Teil der Doktrin sieht deswegen in dem Eingreifen des Ordre public in den euro-
päischen Ländern, wenn das ausländische Recht islamisch geprägt ist, den Ver-
such, ein europäisches Familienmodell überall imperialistisch durchzusetzen.54

Auch wenn die Rechtsprechung den Verstoß des ausländischen Rechts gegen 
das islamische Familienrecht in Kauf nimmt, wenn keine Muslime betroffen 
sind, kennt diese Toleranz Grenzen. Heutzutage betrifft dies meistens ›die Ehe 
für alle‹ bzw. die Ehe unter Gleichgeschlechtlichen, die in den westlichen Län-
dern weitgehend anerkannt wurde. Dies stellt in der arabischen Welt immer noch 
die Überschreitung einer Grenze und einen Ordre Public-Verstoß dar, auch wenn 
keine Einheimischen und keine Muslime betroffen sind.55 Dies ist übrigens auch 
der Fall innerhalb der Europäischen Union, wo osteuropäische Länder ausländi-
sche gleichgeschlechtliche Ehen nicht anerkennen, weil sie in den Verfassungen 
der osteuropäischen Länder verboten sind.56

F. Ablehnung des Renvoi

Es ist vom Renvoi die Rede, wenn die Kollisionsnorm der lex fori ein ausländi-
sches Recht beruft und die Kollisionsnorm dieses Rechts das Recht der lex fori als 
anwendbar betrachtet. Die lex fori kann diese Rückverweisung berücksichtigen 
oder nicht. In anderen Fällen verweist die Kollisionsnorm des berufenen Rechts 
auf ein drittes Recht weiter. Eine Verweisung ist entweder eine Gesamt- bzw. Kol-
lisionsnormverweisung oder eine Sachnormverweisung. Bei der ersten prüft der 
Richter, ob die anwendbare Kollisionsnorm des berufenen Rechts diese Verwei-
sung akzeptiert oder auf die lex fori zurückverweist oder auf eine weitere Norm 
weiterverweist. Eine Sachnormverweisung ist nur gegeben, wenn das Kollisions-
recht der lex fori lediglich auf das Sachrecht des anwendbaren Rechts verweist, 
ohne zu berücksichtigen, ob dieses Recht auch als anwendbar betrachtet wird. 

51 Loukili: La jurisprudence marocaine, S. 78 f.
52 Adnane: Droit international privé, S. 47. 
53 Abdel Wahab: Lʼordre public, S. 71. 
54 Dazu Gannagé: Lʼordre public international, S. 207. 
55 Abdel Wahab: Lʼordre public, S. 89.
56 Nishitani: Identité culturelle, S. 158–162.
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Im deutschen Recht ist eine Verweisung grundsätzlich eine Kollisionsnorm-
verweisung, sofern dies nicht dem Sinn der Verweisung widerspricht (Art. 4 
Abs. 1 EGBGB).57 Das Recht der arabischen Länder berücksichtigt grundsätzlich 
keinen Renvoi,58 d. h. sie wenden das vom Kollisionsrecht berufene Sachrecht 
ohne Rück- oder Weiterverweisung (arab. bidūni iḫāla) an.59 Die einzige deutli-
che Ausnahme stellt in diesem Zusammenhang das Recht der VAE dar, in einer 
geringeren Reichweite auch das Recht des Libanon. In Tunesien hat der Gesetz-
geber im damals neuen Gesetzbuch des IPR überraschenderweise den Renvoi 
verboten, obwohl, oder vielleicht gerade weil richterliche Entscheidungen ihn 
akzeptiert haben. Auch die Lehre in Tunesien hat diese Reform kritisiert, weil sie 
den Zielen des damals neuen Gesetzbuches zuwiderzulaufen scheint, nämlich 
der Verwirklichung einer materiellen Gerechtigkeit.60

Der Renvoi ist ein Koordinationsmittel im IPR und wurde vorgesehen, damit 
der Entscheidungseinklang beachtet wird. Die lex fori gibt der Kollisionsnorm 
des berufenen Rechts Vorrang. Der Renvoi zeugt von der Beachtung des Rechts 
des anderen als ebenbürtig. Man kann sich fragen, was die Nichtberücksichti-
gung des Renvoi im IPR der arabischen Staaten über dieses Recht mitteilt. Dafür 
behandeln wir zunächst die Reichweite dieser Regelung, und danach untersu-
chen wir die Gründe und die Folgen dieser Regelung. 

Einer der wichtigsten Gründe, die die arabischen Länder vorbringen, um 
die Rückverweisung nicht zu berücksichtigen, ist der religiöse Charakter ihres 
Rechts im Bereich des Personalstatuts. Dieses Recht wird vom religiösen Recht 
abgeleitet und ist für die Angehörigen einer bestimmten Religion vorgesehen.61

Im irakischen Recht war vor dem Erlass des Zivilgesetzbuches der Renvoi in 
Art. 1 des Gesetzes Nr. 78-1931 über das Personalstatut der Ausländer vorgese-
hen. Hiernach ist in Angelegenheiten des Personalstatuts das anwendbare Recht 
das Heimatrecht der Betroffenen oder das von diesem Recht berufene Recht. 
Diese Regelung hat zu inakzeptablen Ergebnissen geführt, so beispielsweise bei 
der Eheschließung der minderjährigen Tochter englischer Staatsangehöriger. 
Das vom irakischen Recht berufene englische Recht verwies bezüglich der Ehe-
mündigkeit auf das Recht des gewöhnlichen Aufenthalts, also auf das irakische 
Recht. Der irakische Kassationsgerichtshof hat diese Ehe für gültig gehalten, weil 
nach dem irakischen Recht, welches islamrechtlich geprägt ist, das Mindesthei-
ratsalter niedrig ist. Im Ergebnis wurde das religiös-islamische Recht auf Nicht-
muslime angewandt.62 Um dies zu vermeiden, hat das irakische Zivilgesetzbuch 
Nr. 40 von 1951 den Renvoi ausdrücklich ausgeschlossen. 

57 Sonnentag: Der Renvoi im Internationalen Privatrecht, S. 10. 
58 Art. 27 des ägyptischen Zivilgesetzbuches, Art. 29 des syrischen Zivilgesetzbuches, Art. 10 des 

libyschen Zivilgesetzbuches.
59 Kassir: Le renvoi en droit international privé, S. 50.
60 Mezghani: Faut-il déjà modifier le Code de droit internationel privé, S. 168 f.
61 Kassir: Le renvoi en droit international privé, S. 50–52.
62 Al-Dabbagh: Regards critiques, S. 893.
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Diese Ablehnung des Renvoi in den arabischen IPR-Regelungen wurde zu 
Recht von der Doktrin kritisiert, weil sie über das Ziel hinausschießt. Es wäre 
angebracht, die Weiterverweisung zuzulassen, weil sie auf eine dritte Rechtsord-
nung mit einem verwandten Wertesystem gerichtet sein kann.63 

Im Libanon ist die Behandlung des Renvoi anders. Die Rechtsprechung dort 
vertritt die Meinung, dass der Renvoi grundsätzlich zu akzeptieren ist, es sei 
denn, dass Schwierigkeiten ›technischer Natur‹ im Wege stehen. Damit sind die 
religiöse Natur des Familien- und Erbrechts und die weitgehende interpersonale 
Rechtspaltung und das Nichtvorhandensein eines einheitlichen Rechts im Liba-
non gemeint. Der Richter würde vor einer Rechtslücke stehen: Es stellt sich die 
Frage, welches von den vielen im Libanon anwendbaren religiösen Rechten auf-
grund einer Rückverweisung anzuwenden wäre.64

In dem berühmten Fall Philibert hat der libanesische Kassationsgerichtshof 
(maḥkamat an-naqḍ) klargestellt, dass der Renvoi im internationalen Erbrecht 
nicht zu berücksichtigen ist.65 Interessanterweise erwähnt der Kassationsge-
richtshof ein Kriterium für die Berücksichtigung des Renvoi, ohne es allerdings 
in dem vorliegenden Fall anzuwenden. Das Gericht erklärt, dass der Renvoi 
grundsätzlich zu beachten ist, es sei denn, er würde die gegenseitige Souveränität 
oder den Ordre public verletzen.66 Der Kassationsgerichtshof hat die Entschei-
dung damit gerechtfertigt, dass das libanesische Gesetz für Nichtmuslime, das 
nichteheliche Kinder von der Erbfolge ihres Vaters ausschließt, nicht die Natur 
eines droit commun hat.67 

In jedem Fall spiegelt die Rechtsprechung im Libanon das Bemühen um 
Beachtung des internationalen Entscheidungseinklangs und der Kontinuität des 
Personalstatuts bei der Migration wider. Dies entspricht dem Wesen des IPR als 
Mittel zur Koordination zwischen den Rechtsordnungen, um die Parteien von 
den Schwierigkeiten der hinkenden Rechtsverhältnisse zu schützen. So kann die 
komplette Berücksichtigung des Renvoi den Zielen des IPR zuwiderlaufen.

Einen besonderen Weg ist der emiratische Gesetzgeber gegangen. Obwohl das 
im Gesetzbuch der zivilrechtlichen Geschäfte geregelte Kollisionsrecht wie die 
meisten arabischen Länder dem ägyptischen Modell folgt, erlaubt es die Rück-
verweisung, wenn sie sich auf das emiratische Recht richtet (Art. 26 ZGB).68 Das 
heißt, die Weiterverweisung auf ein drittes Recht wird nicht berücksichtigt.69 
Somit wendet der emiratische Richter bei einer Rückverweisung sein Sachrecht 
sowohl in Personalstatutsangelegenheiten als auch in handelsrechtlichen Strei-

63 Ebd., S. 894; Kassir: Le renvoi en droit international privé, S. 53; Voß: Reformierung des ira-
kischen Privatrechts, S. 72.

64 Kassir: Le renvoi en droit international privé, S. 50; Najm: Principes directeurs, S. 200.
65 Civ. 5, 28 mai 1998, zit. von Najm: Principes directeurs, S. 210.
66 Kassir: Le renvoi en droit international privé, S. 101–104.
67 Najm: Principes directeurs, S. 210. 
68 Elhawary: Conflict of Laws in the United Arab Emirates, S. 17. 
69 Ebd.
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tigkeiten an. Dies kann zu nicht zufriedenstellenden Ergebnissen führen, wenn 
das islamisch geprägte Familien- und Erbrecht auf nichtmuslimische Parteien 
angewandt wird. 

G. Risse im Bild eines ›arabischen‹ internationalen Familienrechts 

Obwohl das internationale Familien- und Erbrecht in den arabischen Staaten 
bedeutende gemeinsame Merkmale zeigt, sind auch länderspezifische Besonder-
heiten festzustellen.70 Diese Besonderheiten sind in manchen Fällen so tiefge-
hend, dass es berechtigt ist, sich zu fragen, ob das IPR in den arabischen Ländern 
noch eine gemeinsame Rechtskultur widerspiegelt. 

Wie oben dargestellt wurde, sind die Privilegien der Religion und der Staats-
angehörigkeit, die eine objektive Anknüpfung verhindern, ein zentrales Merk-
mal des IPR in den arabischen Ländern. Diese Privilegien werden in einigen 
arabischen Ländern verdrängt, wie in Tunesien und im Libanon. Der Libanon 
als einziger arabischer Staat, in dem alle anerkannten Religionen die gleiche Stel-
lung in der Rechtsordnung haben, zeigte sehr früh eigene besondere Merkmale 
in seinem IPR. Im Libanon ist in internationalprivatrechtlichen Streitigkeiten 
ohne libanesische Beteiligung die religiöse Zugehörigkeit der Parteien irrelevant. 
So hat Art. 1 des Arrêté Nr. 109/ LR du 14 mai 1935 vorgesehen, dass lediglich 
Zivilgerichte für Streitigkeiten des Personalstatuts zuständig sind, solange ein 
Betroffener in seinem Heimatrecht dem staatlichen Zivilrecht unterworfen ist. 
Und Art. 10 des Arrêté Nr. 60/ LR vom 13. März 1936, geändert durch den Arrêté 
Nr. 146 vom 18. November 1938, bestimmt das Prinzip der Anwendbarkeit des 
Heimatsrechts. So sind muslimische Türken zum Beispiel nicht der Zuständigkeit 
der Schariagerichte unterworfen, sondern der Zivilgerichte, und das anwendbare 
Recht ist das türkische Zivilrecht.71

In Tunesien ist die Verdrängung des Privilegs der Religion viel deutlicher und 
großflächiger als im Libanon. Auch die VAE sind im Bereich des internationalen 
Familienrechts eigene Wege gegangen, allerdings nicht im Sinne der Säkularisie-
rung, sondern durch eine Verdrängung der Methoden des IPR. Dazu weiterfüh-
ren nachfolgend unter den Gliederungspunkten I und II.

I. Tunesien: ein internationales Familienrecht nach westlichem Vorbild

Das Gesetzbuch über das internationale Privatrecht vom 27. November 1998 
ist seit dem 1. März 1999 in Kraft.72 Tunesien ist der einzige arabische Staat mit 

70 Gannagé: Les méthodes du droit international privé, S. 296. 
71 Najm: Principes directeurs, S. 184 f.
72 Code de droit international privé, G Nr 98-97 v 27.11.1998, JO v 1.12.1998 S 2332. Abgedruckt 

unten III B 1. Ferid/ Bergmann, Länderbericht Tunesien, Stand 1.12.2011 (Schönberger).
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einer ausführlichen Kodifikation des IPR in einem eigenen Gesetzbuch.73 Das 
herkömmliche internationale Familienrecht war insbesondere im Dekret zur 
Regelung kollisionsrechtlicher Fragen von Ausländern vom 12. Juli 1956 lücken-
haft geregelt. Die ursprüngliche Funktion dieses Dekretes war, das anwendbare 
Recht in Beziehungen zwischen Tunesiern unterschiedlichen Glaubens (Mus-
lime, Juden und andere) festzulegen. Erst nachdem alle Tunesier in Angelegen-
heiten des Familien- und Erbrechts einem einheitlichen Recht (Code du Statut 
Personnel) unterworfen wurden,74 wurde das Kollisionsrecht im Dekret auf die 
Beziehungen von Ausländern verlagert.75 Dieses Dekret hat viele Fragen aufge-
worfen, die von der Rechtsprechung unterschiedlich gelöst wurden. Oft wurde 
das Dekret nicht angewendet, wenn ein Tunesier Partei im Rechtsstreit war. Die 
tunesische Lehre hat diese Rechtsprechung kritisch als ein Privileg der Staats-
angehörigkeit betrachtet und zum Erlass eines IPR-Gesetzbuches aufgerufen.76 
Auch der Gesetzgeber beabsichtigte, das IPR in Tunesien so zu modernisie-
ren, dass es den international akzeptierten Grundsätzen und Methoden dieses 
Rechtsgebiets gerecht wird. Vordergründig dabei waren die Ziele, das Privileg der 
Staatsangehörigkeit zu beseitigen, die Koordinationen zwischen den Rechtsord-
nungen und die Kontinuität des Personalstatus der Individuen zu gewährleisten.77

1. Besonderheiten des IPR-Gesetzbuches von 1998 

a) Die Zuständigkeit tunesischer Gerichte

Die Zuständigkeit tunesischer Gerichte war vor dem Erlass des IPRG weit und 
bot neben den üblichen Zuständigkeitstatbeständen (Beklagtenwohnsitz, Erfül-
lungsort des Vertrages etc.) ein Staatsangehörigkeitsprivileg (privilège de juri-
diction), d. h., sobald Tunesier im Rechtsstreit auch als Kläger involviert sind, 
sind tunesische Gerichte international zuständig.78 Der Gesetzgeber wollte dieses 
Privileg beseitigen, deswegen hat er ausdrücklich in Art. 3 IPRG geregelt, dass 
die tunesischen Gerichte zuständig sind, wenn der Beklagte unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit seinen Wohnsitz in Tunesien hat. Außerdem sind die tune-
sischen Gerichte zuständig, wenn die Parteien vereinbaren, ihnen den Rechts-
streit vorzulegen, oder wenn der Beklagte in ihre Zuständigkeit einwilligt (Art. 4 
IPRG). Sinn dieser Einschränkung der Zuständigkeit der tunesischen Gerichte 
war, das Prinzip des Entscheidungseinklangs des IPR zu beachten. Da der Trend 
dahin geht, dass der Beklagtenwohnsitz die Zuständigkeit begründet, wollte der 

73 Ben Achour: Le Code tunisien, S. 18 f.
74 Borrmans: Lʼévolution du statut personnel, S. 6.
75 Chādlī/Ġazwānī: لةة القانون الديليو اخلخاص  .S. 13 , جمج
76 Ebd., S. 7. 
77 Béjaoui: Lʼabolition des privilèges, S. 77. 
78 Die Zuständigkeit tunesischer Gerichte war in dem Gesetzbuch über zivilrechtliche und han-

delsrechtliche Prozessordnungen (code des procédures civiles et commerciales) geregelt. 
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tunesische Gesetzgeber vermeiden, dass in derselben Rechtssache sich wider-
sprechende Entscheidungen getroffen werden, was die Kontinuität des Personal-
statuts beträchtlich schädigen kann. 

Diese guten Absichten haben sich in der Praxis der internationalen Schei-
dungen teilweise als realitätsfern gezeigt. Zahlreiche tunesische Frauen sind mit 
tunesischen Männern verheiratet, die im Ausland ihren Wohnsitz haben. Nach 
den neuen Zuständigkeitsegeln dürfen diese Frauen die Scheidung nicht vor 
tunesischen Gerichten beantragen, sondern nur vor den Gerichten des Wohn-
sitzes des Ehemannes. Diesen Frauen fehlt es in der Regel an den finanziellen 
und logistischen Mitteln, um solche Klagen im Ausland zu erheben.79 Als die 
tunesischen Gerichte mit solchen Anträgen konfrontiert wurden, haben sie sich 
verpflichtet gesehen, sich für zuständig zu erklären, um eine Justizverweigerung 
zu vermeiden.80

Die Absicht des tunesischen Gesetzgebers war zu begrüßen, als er die Koordi-
nation zwischen den Rechtsordnungen sichern und die Kontinuität im Personal-
statut der Individuen beachten wollte. Allerdings hat der restriktive Charakter der 
Zuständigkeitsregelung im Falle der internationalen Scheidungen dazu geführt, 
das Zuständigkeitsprivileg für Tunesier durch die Hintertür wieder einzuführen.81

b) Kollisionskriterien 

Wie sich bereits bei der Zuständigkeitsregelung feststellen ließ, beabsichtigte 
der Gesetzgeber, auch das Kollisionsrecht zu modernisieren. Im Einklang mit 
der Savigny-Theorie hat er versucht, Rechtsverhältnisse dem Recht zu unter-
werfen, mit dem sie den engsten Bezug haben.82 Sehr wichtig war es in die-
sem Zusammenhang, geschlechtsbezogene Diskriminierung auf der Ebene der 
Anknüpfungspunkte zu beseitigen.83 Art. 4 des Dekrets über das Personalstatut 
der Ausländer vom 12. Juli 1956 sah vor, dass die allgemeinen Ehewirkungen, 
die Trennung von Tisch und Bett, die Scheidung und die vermögensrechtlichen 
Wirkungen der Ehe dem Heimatrecht des Ehemannes unterliegen. Dass das Hei-
matrecht des Ehemannes und nicht der Ehefrau als anwendbares Recht festgelegt 
wurde, lag damals an der patriarchalen Prägung der Gesellschaft in der muslimi-
schen wie auch in den nichtmuslimischen Bevölkerungsgruppen.84

Im Gegensatz zu allen arabischen Kollisionsnormen im Bereich der Ehewirkun-
gen und Ehescheidungen hat das tunesische IPRG keine geschlechtsbezogenen 
Anknüpfungspunkte vorgesehen. Es wurde zwar am Staatsangehörigkeitsprin-

79 Chādlī/Ġazwānī: لةة القانون الديليو اخلخاص  .S. 84 ,جمج
80 Laabidi: Le caractère exceptionnel, S. 164. 
81 Béjaoui: Lʼabolition des privilèges, S. 94 f.
82 Chādlī/Ġazwānī: لةة القانون الديليو اخلخاص .S. 20 ,جمج
83 Dazu Niboyet: Regard européen, S. 151. 
84 Charfi: Lʼinfluence de la religion, S. 393. 
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zip festgehalten, allerdings ohne einen Ehegatten zu privilegieren. Dazu hat der 
Wohnsitz eine wichtige Rolle als Anknüpfungsprinzip. Beispielsweise unterlie-
gen die Pflichten der Eheleute ihrem gemeinsamen Heimatrecht, anderenfalls 
dem Recht des letzten gemeinsamen Wohnsitzes und in Ermangelung dessen der 
lex fori (Art. 47 IPRG).

Für den Schutz von Personen, die der Gesetzgeber für schutzbedürftig hält, 
sollen die Anknüpfungspunkte nicht zur Anwendung des Rechtes führen, wel-
ches mit dem Sachverhalt am engsten verbunden ist, sondern welches für den 
Schutz der schutzbedürftigen Person am günstigsten ist. So wendet der Rich-
ter nach Art. 52 IPRG zwischen dem Heimatrecht oder dem Wohnsitzrecht 
des Beklagten oder dem Heimatrecht oder dem Wohnsitzrecht des Kindes das 
günstigste Recht für die Feststellung der Abstammung an. Das tunesische Kol-
lisionsrecht zielt somit auf Werte, die nicht immer mit dem klassischen islami-
schen Recht im Einklang stehen.85 Das Interesse des Kindes, seine Abstammung 
festzustellen, wird jedem anderen Überlegungsfaktor vorangestellt. Diese Abs-
traktionsebene in der Kollisionsnorm zeigt, dass das islamische Recht nicht von 
vornherein als das überlegene Recht vorausgesetzt wird, um die schutzbedürftige 
Partei zu schützen, sondern es wird dem Einzelfall überlassen, welches Recht am 
günstigsten ist.86 

Als Ergebnis wendet der tunesische Richter das Recht arabischer Länder im 
Bereich der Abstammung und der Personensorge selten an.87 Damit hat sich die 
tunesische Rechtsordnung von den Rechtsordnungen anderer arabischer Staaten 
entfernt, sogar der ihrer maghrebinischen Nachbarn.88

c) Ordre public

Der Ordre public wird im IPRG ausführlich und klar definiert. Der Gesetzgeber 
möchte dadurch dem Richter wenig Spielraum in dieser Hinsicht überlassen.89 

Nach Art. 36 IPRG kann 
»der Richter den Einwand des ordre public nur erheben, wenn die Bestimmungen des aus-
ländischen Rechts, auf das verwiesen wird, den wesentlichen Grundsätzen der tunesischen 
Rechtsordnung widersprechen. Der Richter erhebt den Einwand des ordre public unabhän-
gig von der Staatsangehörigkeit der Parteien. Der Einwand des ordre public hängt nicht von 
der Intensität der Verbindung des Rechtsstreits zu der tunesischen Rechtsordnung ab […]«.

Auch die Ordre public-Regelung zeigt, wie das tunesische IPR sich von dem ara-
bischen IPR-Muster entfernt. Der Gesetzgeber beabsichtigte, die Verwechslung 

85 Zur Abstammungsregelungen in verschiedenen muslimischen Ländern siehe Yassari/ Möller/
Najm: Filiation and the Protection of Parentless Children.

86 Ben Achour: Tunisia, S. 334.
87 Méziou: Migrations et relations familiales, S. 342.
88 Guénon: Algeria, S. 45.
89 Chādlī/Ġazwānī: لةة القانون الديليو اخلخاص .S. 507 ,جمج
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zwischen dem internen Ordre public und dem internationalen Ordre public in 
der tunesischen Rechtsprechung zu überwinden.90 Wie in der Rechtsprechung 
anderer arabischer Länder hatten tunesische Gerichte nicht selten tunesisches 
Recht mit der Begründung angewandt, dass die angewandten tunesischen Sach-
normen wie Eingriffsnormen Ordre public-Charakter haben. Daher hat der 
Gesetzgeber in Art. 26 IPRG vorgesehen, dass bei einem internationalen Bezug 
der Richter verpflichtet ist, zunächst das Kollisionsrecht und das davon berufene 
Recht anzuwenden, bevor der Ordre public geprüft wird.91

Es ist auch bemerkenswert, dass der Gesetzgeber absichtlich keinen Ver-
weis auf die Scharia als Inhalt des Ordre public gemacht hat. Dies ist damit zu 
begründen, dass vor dem Erlass des IPRG tunesische Gerichte dem internati-
onalen Ordre Public zwei gegensätzliche Prinzipien zum Inhalt gaben. Auf der 
einen Seite wurden die Zugehörigkeit zum Islam und die Beachtung des islami-
schen Rechts als Grund aufgeführt, um ausländischen Gerichtsentscheidungen 
in Tunesien die Vollstreckbarkeitserklärung zu verweigern. Dies ist beispiels-
weise der Fall in Adoptionsbeschlüssen.92 Auf der anderen Seite wurde die Aner-
kennung islamisch-rechtlicher Institutionen in arabischen Rechtsordnungen 
wie der Verstoßung und der Polygamie mit der Begründung ausgeschlossen, 
dass diese grundlegenden Prinzipien des tunesischen Rechts widersprechen. In 
einem Beschluss des Tribunal de première instance von Tunis von 1977 konnte 
das marokkanische Recht wegen Ordre public-Widrigkeit nicht zur Anwendung 
kommen, da es der Ehefrau nicht die gleichen Scheidungsmöglichkeiten wie dem 
Ehemann gewährt.93 Bereits zu dem damaligen Zeitpunkt in den 1970er Jahren 
war der Grundsatz der Geschlechtergleichheit im Familienrecht grundlegend. 

Dieser Zwiespalt in der früheren Rechtsprechung bezüglich des Ordre pub-
lic zwischen der Beachtung islamisch-rechtlicher Normen und ihrer Ableh-
nung wurde von der Doktrin kritisiert, weil sie der Funktion des Ordre public 
zuwiderlaufe. Der Ordre public solle die Harmonie der eigenen Rechtsordnung 
bewahren, indem er ihr fremde Rechtsinstitutionen daran hindert, Anwendung 
zu finden. So dürfe der Ordre public gerade keinen Widerspruch innerhalb der 
Rechtsordnung schaffen.94 Aus diesem Grund habe der Gesetzgeber ausdrück-
lich »die wesentlichen Prinzipien der tunesischen Rechtsordnung« und nicht die 
Prinzipien des islamischen Rechts als Inhalt des Ordre public vorgesehen. 

Es liegt auf der Hand, dass die wesentlichen Prinzipien der tunesischen Rechts-
ordnung im Bereich des Familienrechts der Schutz der Familie und die Beach-
tung der Menschenrechte, insbesondere die Gleichheit zwischen Mann und Frau 
sind.95 Es handelt sich dabei um Errungenschaften der Frauenrechte und der 

90 Béjaoui: Lʼabolition des privilèges, S. 87.
91 Ebd., S. 85.
92 Elbalti: Recognition and Enforcement, S. 380.
93 Tribunal de première instance de Tunis, 19. April 1977, Revue Tunisienne de Droit 1977 I, S. 91.
94 Chādlī/Ġazwānī: لةة القانون الديليو اخلخاص .S. 513 f ,جمج
95 Ebd., S. 509.
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Familie, die in die verschiedenen Verfassungen Tunesiens in unterschiedlichen 
Formen Eingang gefunden haben.96

Auch als Reaktion auf die frühere Rechtsprechung hat der Gesetzgeber her-
vorgehoben, dass der Einwand des Ordre public unabhängig von der Staats-
angehörigkeit und der Intensität der Verbindung zwischen der tunesischen 
Rechtsordnung und dem Rechtstreit erhoben werden darf.97 Im Gegensatz dazu 
wird im Westen in den meisten Rechtsordnungen ein hinreichender Inlandsbe-
zug für die Erhebung des Einwands des Ordre public verlangt.98 Auch in den 
anderen arabischen Rechtsordnungen wird der Mechanismus des Ordre public 
nicht in Rechtstreitigkeiten ohne muslimische Beteiligung eingesetzt.

In Art. 37 IPRG wird die grundsätzliche Anerkennung ausländischer Rechts-
verhältnisse unter Vorbehalt des Ordre public geregelt. So sieht diese Bestimmung 
vor, dass die Wirkungen von Rechtsverhältnissen, die im Ausland nach dem 
durch die tunesische Kollisionsnorm bestimmten Recht ordnungsgemäß ent-
standen sind, in Tunesien anerkannt werden, es sei denn, dass diese Wirkungen 
mit dem tunesischen Ordre public nicht zu vereinbaren sind. Unter Anwendung 
dieser Norm werden die Wirkungen von islamisch-rechtlichen Institutionen 
nach den Regelungen arabischer Länder anerkannt, obgleich die Institutionen 
selbst wie die Verstoßung und die Polygamie als Ordre public-widrig betrachtet 
werden. Die Gerichte erkennen z. B. die Folgen einer Verstoßung an, wenn auch 
die Ehefrau die Ehescheidung will, was sie zum Ausdruck bringt, indem sie die 
Anerkennung der Scheidung in Tunesien beantragt.99 In anderen Fällen wurden 
der zweiten Frau in einer polygamen Ehe, die an sich in Tunesien unwirksam 
ist, einige vermögensrechtliche Rechte zugestanden.100 Manche Autoren war-
nen dennoch vor diesem Aspekt, weil er das Risiko in sich birgt, polygame Ehen 
damit zu normalisieren. Es wird von der Doktrin daher eine radikale Ablehnung 
dieser Ehen und ihrer Wirkungen empfohlen.101 

2. Der Fall ›Farouk‹ (2019)

Eine Entscheidung des Kassationsgerichtshofes veranschaulicht, wie sich das 
tunesische IPR von den Rechtsordnungen der arabischen Länder entfernt hat. 
Es handelt sich dabei um eine Entscheidung des Kassationsgerichtshofs vom 
7. November 2018.102 ›Farouk‹ und seine Frau, beide tunesische Staatsangehö-
rige, haben in Tunesien im Jahr 1986 geheiratet und sind nach Katar emigriert, 

96 Gallala-Arndt: Womenʼs Rights at Risk?, S. 603.
97 Béjaoui: Lʼabolition des privilèges, S. 89.
98 Chedly: Le principe de proximité, S. 325.
99 Morjane: La reconnaissance immédiate, S. 218 f. CA Tunis Nr. 79204 vom 3. Oktober 2001, zit. 

nach Ben Lamine: La jurisprudence tunisienne, S. 13.
100 Ben Jémia: Lʼordre public tunisien, S. 33.
101 Ebd., S. 41.
102 Cour Cassation N. 63357/ 2018 unveröffentlicht zit. nach Bostanji: Le for de nécessité, S. 71 ff.
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um dort zu arbeiten. Als die Beziehung des Paares sich verschlechterte, hat der 
Ehemann vor einem katarischen Gericht in Doha die Scheidung beantragt. Die-
ses Gericht hat ihm ein Dokument über die Verstoßung (arab. waṯīkat ṭalāq) aus-
gestellt, in dem es den Willen des Ehemannes, die Ehe aufzulösen, festhält und 
diese Auflösung dann feststellt, ohne die Frau angehört zu haben. Wahrschein-
lich hat das Gericht keinen IPR-Zusammenhang in diesem Fall gesehen. Weil das 
Paar muslimisch war, wurde das islamisch-rechtlich geprägte katarische Schei-
dungsrecht angewandt und der Wille des Ehemannes als ausreichend angesehen, 
um die Ehe aufzulösen. Der Ehemann hatte zutreffend Zweifel an der Wirkung 
dieses Dokuments in Tunesien, so hat er, um sich abzusichern, auch vor einem 
tunesischen Gericht einen Antrag auf Scheidung nach Art. 32 Abs. 3 des Gesetz-
buchs über das Personalstatut eingereicht. Danach können sowohl der Mann als 
auch die Frau ohne Angabe eines Grundes die Scheidung einseitig beantragen. 

Die Entscheidung des Tribunal de première instance hat die Scheidung auf-
grund von Art. 31 Abs. 3 PstG ausgesprochen und seine Entscheidung damit 
begründet, dass das Dokument des katarischen Gerichts keine Chance auf 
Anerkennung bzw. Vollstreckbarerklärung in Tunesien habe. Grund dafür sei 
die Inkompatibilität mit dem tunesischen Ordre public. Das Urteil des tunesi-
schen Gerichts wurde von der Cour dʼappel Tunis wegen Unzuständigkeit auf-
gehoben. Die Cour dʼappel hat auf die Bestimmungen Art. 3 und Art. 4 im IPRG 
verwiesen, die die Zuständigkeit der tunesischen Gerichte auf den Wohnsitz des 
Beklagten in Tunesien oder dessen Zustimmung zu einer Zuständigkeit tune-
sischer Gerichte einschränken. Da die Ehefrau in Doha wohnhaft war, hat das 
Berufungsgericht die Nichtzuständigkeit festgestellt.103 

Gegen diese Entscheidung hat der Ehemann Revision vor der Cour de Cassa-
tion (CC) eingelegt. In ihrer Entscheidung betonte die CC, dass die tunesische 
Staatsangehörigkeit der Parteien keine Zuständigkeit begründen könne. Sie hat 
jedoch hervorgehoben, dass die ausländische Urkunde voraussichtlich in Tune-
sien keine Wirkungen entfalten könne, weil sie als Ordre public-widrig betrach-
tet und ihr die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung verwehrt werde. Das 
Gericht in Doha habe die Ehefrau nicht angehört und die Entscheidung sei nicht 
begründet worden. Aus diesen Gründen verstoße diese Entscheidung gegen ein 
wesentliches Prinzip des tunesischen Rechts, das Recht auf ein faires Verfahren. 
Damit müsse dem Scheidungswilligen ein Weg zu den tunesischen Gerichten 
eröffnet werden, um eine Justizverweigerung zu vermeiden. Die CC hat damit 
ihre Rechtsprechung zur Notzuständigkeit (arab. maḥkamat aḍ-ḍarūra; franz. 
for de nécessité) bestätigt.104 

Bereits im Jahr 2009 war die CC dieser Argumentation im Fall Boutheina 
gefolgt.105 Es handelte sich dabei um eine tunesische Ehefrau, die mit ihrem 

103 Cour dʼappel 27. März 2018 zit. nach Bostanji: Le for de nécessité, S. 72. 
104 Bostanji: Le for de nécessité, S. 79. 
105 Cour de cassation, arrêt du 21 mai 2009 zit. nach Bostanji: Le for de nécessité, S. 79 f.
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ägyptischen Ehemann in Ägypten wohnhaft war. Sie hat vor tunesischen Gerich-
ten die Scheidung beantragt. In diesem Fall hat die CC die Zuständigkeit der 
tunesischen Gerichte mit folgender Begründung bejaht: Im ägyptischen Recht 
stehe der Klägerin lediglich die Option eines Antrages auf eine Ḫulʿ-Scheidung 
zur Verfügung.106 Bei dieser islamisch-rechtlichen fundierten Scheidungsform 
verzichtet die Ehefrau auf sämtliche Vermögensrechte, um von dem Ehemann 
geschieden zu werden. Die CC hat ausgeführt, dass eine potentielle ägyptische 
Ḫulʿ-Entscheidung in Tunesien nicht anerkannt werden dürfe. Diese Institu-
tion verstoße gegen die Gleichheit von Mann und Frau im Scheidungsrecht und 
widerspreche somit dem tunesischen Ordre public. Mit dieser Begründung hat 
das Gericht die Tunesierin vor einer Situation der Justizverweigerung geschützt. 

Diese Beispiele aus der Rechtsprechung rütteln stark an der  These, dass die 
arabischen Rechtsordnungen eine gemeinsame Rechtskultur widerspiegeln. 
Es ist vielsagend, dass die CC sehr deutlich im Voraus zu dem Schluss gekom-
men ist, dass die Scheidungsentscheidungen der katarischen und ägyptischen 
Gerichte in Tunesien nicht anerkannt werden können. Es ist für die CC wich-
tig, dass der Inhalt dieser Entscheidungen Prinzipien und Werte widerspiegelt, 
die im tunesischen Recht nicht akzeptiert werden können, weil sie wesentlichen 
Prinzipien des tunesischen Rechts widersprechen. In dieser Hinsicht haben 
Scheidungsentscheidungen aus dem ›Westen‹ mehr Chancen, in Tunesien aner-
kannt zu werden und ihre Wirkungen zu entfalten als Ehescheidungen aus ara-
bischen Rechtsordnungen. 

II Die Vereinigten Arabischen Emirate: Eine Entwicklung sui generis

Angesichts der steigenden Globalisierung ist die Zugehörigkeit eines Individu-
ums zu einem Staat schwächer als früher. Länder, die früher mit einer bestimmten 
Kultur identifiziert waren, werden zunehmend multi-ethnisch und multi-reli
giös.107 Das staatliche Recht muss eine Antwort bzw. eine Reaktion hierzu liefern. 
Dies wird sehr deutlich am Beispiel des Golfstaates VAE. 

1. Entwicklungen im emiratischen internationalen Familienrecht im Allgemeinen 

Die VAE haben die Absicht, ihre Rechtsordnung zu modernisieren, damit Exper-
ten und Arbeitskräfte keine Scheu haben, in den Emiraten zu arbeiten und zu 
leben. Allerdings ist bekannt, dass sich emiratische Richter bisher schwer damit 
getan haben, ausländisches Recht anzuwenden. Der Weg dafür ist von Art. 28 
ZGB geebnet, wonach das ausländische Recht als Tatsache und nicht als Recht 
betrachtet wird. Daher ist es Aufgabe der Parteien, dieses Recht zu ermitteln, 

106 Rohe: Das islamische Recht, S. 226.
107 Nishitani: Identité culturelle de lʼindividu, S. 145. 

https://doi.org/10.5771/9783987401305-73 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783987401305-73
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


92 IMEN GALLALA-ARNDT

vorzutragen und nachzuweisen.108 Es ist klar, dass dies für die Parteien zusätz-
liche Kosten bedeutet. Sich dieser Hürden bewusst seiend, hat der emiratische 
Gesetzgeber im Jahr 2020 versucht, das Kollisionsrecht durch das Gesetz über 
die Änderung des Kollisionsrechts im Bereich der Eheschließung, der Ehewir-
kungen, der Trennung und der Scheidung109 so zu ändern, dass es den interna-
tionalen Trends näherkommt und den Parteien die Prozessführung vereinfacht. 

Im neuen Kollisionsrecht ist vorgesehen, dass die Voraussetzungen der Ehe-
schließung dem Recht des Eheschließungsrechts unterliegen (Art. 12 Abs. 1 
ZGB). Gleichermaßen sind nach Art. 13 ZGB die personenbezogenen und die 
vermögensrechtlichen Ehewirkungen, die Scheidung und die Trennung dem 
Eheschließungsortsrecht unterworfen. Nach Art. 17 ZGB unterliegen die erb-
rechtlichen Angelegenheiten dem Heimatrecht des Erblassers. So hat das Nati-
onalitätsprinzip an Reichweite zugunsten des Wohnsitzprinzips verloren, ohne 
komplett verdrängt zu sein. Dies entfernt das internationale Familienrecht in den 
VAE von dem Spiegelbild einer gemeinsamen arabischen Rechtskultur. Aller-
dings fügt der Gesetzgeber in die Novelle den unveränderten Art. 27 ZGB ein, 
wonach das berufene Gesetz nicht angewandt werden darf, wenn es gegen die 
Scharia und die Sittlichkeit verstößt. 

Hinzu kommt auch die Reform des Anwendungsbereichs des emiratischen 
Gesetzes über das Personalstatut.110 Danach wird das islamisch-rechtlich 
geprägte Gesetz auf alle emiratischen Bürger angewendet, es sei denn, sie unter-
liegen als Nichtmuslime dem Recht ihrer Religionsgemeinschaften. Dazu sind 
auch alle Ausländer diesem Gesetz unterworfen, es sei denn, sie entscheiden sich 
für die Anwendung des Heimatrechts. Dies betrifft nicht die Angelegenheiten, 
die im ZGB dem Recht des Eheschließungsortes unterworfen sind.

Auch auf der Ebene der einzelnen Emirate sind Maßnahmen getroffen wor-
den, um für Ausländer oder Nichtmuslime einen flexiblen und nutzerfreundli-
chen Rahmen für ihre familienrechtlichen Verhältnisse zur Verfügung zu stellen. 

2. Das Gesetz von Abu Dhabi über das Personalstatut von Nichtmuslimen 

In Abu Dhabi wurde ein Gesetz erlassen, um nichtmuslimischen Ausländern mit 
Wohnsitz, Aufenthaltsort oder Arbeitsort in Abu Dhabi einen flexiblen Rahmen 
für ihre Streitigkeiten im Bereich des Personalstatuts entsprechend der internati-
onalen Praxis zur Verfügung zu stellen.111 Das Gesetz stellt klar, dass es sich dabei 

108 Gallala-Arndt: Vereinigte Arabische Emirate, S. 20. 
109 Federal Decree Law No. 30 of 2020 Amending Certain Provisions of the Federal Law No. (5) of 

1985 Concerning the Civil Code.
110 Federal Decree Law No. 29 of 2020 Amending Certain Provisions of the Federal Law No. (28) 

of 2005 Concerning Personal Status. 
111 Art. 1 Abu Dhabi Law No. 14/ 2021 on Personal Status for Non-Muslim Foreigners in the Emir-

ate of Abu Dhabi.
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um eine Pionierinitiative handelt.112 Das Gesetz zielt darauf ab, Ausländern ein 
Recht anzubieten, das international anerkannte Grundsätze und ihre Kultur und 
Tradition berücksichtigt. Nach einem hochrangigen Regierungsmitarbeiter weist 
diese Novelle auf den Toleranzgeist des Islams hin.113 

Dieses Gesetz eröffnet nichtmuslimischen Ausländern hinsichtlich Eheschlie-
ßung, Ehescheidung und Erbfolge die Wahl zwischen dem Heimatrecht und den 
sachrechtlichen Normen, die in dem neuen Gesetz enthalten sind. 

Das Gesetz besteht aus 20 Artikeln, die in mehrere Kapitel unterteilt sind und 
sich mit den Themen Zivilehe, Scheidung, gemeinsames Sorgerecht für Kinder 
und Erbschaft befassen. Es regelt das Heiratsverfahren für Ausländer vor Gericht 
durch die Einführung des Konzepts einer Zivilehe auf der Grundlage des Willens 
von Ehemann und Ehefrau, Scheidungsverfahren und die Rechte geschiedener 
Ehegatten sowie die Ermessensbefugnis des Richters, die finanziellen Rechte der 
Ehefrau auf der Grundlage mehrerer Kriterien zu beurteilen. Das Gesetz führt 
auch das Konzept des gemeinsamen Sorgerechts für Kinder nach der Scheidung 
ein, d. h. die gleichberechtigte Beteiligung von Vater und Mutter am Sorgerecht, 
um den Zusammenhalt der Familie nach der Scheidung zu gewährleisten und 
die psychische Gesundheit der Kinder zu erhalten. Darüber hinaus befasst sich 
das Gesetz auch mit Fragen des Erb- und Nachlassrechts sowie mit der Regelung 
der Vaterschaft von Kindern für nichtmuslimische Ausländer, indem es vorsieht, 
dass die Vaterschaft durch Heirat oder durch Erklärung entstehen kann.

Mit diesem Gesetz geht Abu Dhabi eigene Wege in zweierlei Hinsicht: Eine 
sachrechtliche zivilrechtliche Regelung des Personalstatuts für nichtmuslimische 
Ausländer ist ein Novum in der arabischen Rechtskultur. In der muslimisch-
arabischen rechtlichen Tradition unterliegen Nichtmuslime, Ausländer oder 
Einheimische gleichermaßen ihrem jeweiligen religiösen Recht.114 Das Emirat 
hat sich auch von der Logik des Kollisionsrechts entfernt, indem es spezifisch 
für Ausländer ein Sachrecht erlassen hat, für dessen Anwendung sie sich ent-
scheiden können. Die Besonderheit dieses Gesetzes ist auch inhaltlich. Vermut-
lich hatte der Gesetzgeber das Augenmerk auf Fach- und Arbeitskräfte gelegt, in 
deren Ländern das christlich-religiöse Recht kaum Einfluss mehr auf das staat-
liche Recht hat. So sollte das Gesetz die allgemeinen internationalen Standards 
übernehmen. Diese internationalen Standards, wie vom Gesetzgeber in Abu 
Dhabi verstanden, manifestieren sich in wichtigen Prinzipien, die in der arabi-
schen Rechtskultur noch einen Fremdkörper darstellen: so die Einführung der 
Zivilehe ohne jeglichen Bezug zu einem religiösen Recht oder zur Religionszu-
gehörigkeit der Ehewilligen (Art. 4) und die Gleichheit von Mann und Frau bei 
Eheschließung, Scheidung und Erbe (Art. 16). In dem Gesetz hat die religiöse 

112 Am 10. Dezember 2022 wurde ein Bundesgesetz über das Personalstatut von nichtmuslimi-
schen Ausländern im ganzen Land verkündet. Das Gesetz soll am 1. Februar 2023 in Kraft tre-
ten. Siehe dazu Fatima: UAE announces new Personal Status Law.

113 Alghoul/Ismail: UAE President issues.
114 Möller: Abu Dhabi introduces personal status law.
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Zugehörigkeit auch für das Erbrecht keine Relevanz. Gleichermaßen haben das 
Prinzip der Scheidung ohne Verschulden (Art. 6)115 und das Prinzip des gemein-
samen Sorgerechts (Art. 10) Eingang in die Novelle gefunden. 

Es handelt sich dabei um eine pragmatische Lösung, die nicht die Koordination 
zwischen den Rechtssystemen im Auge hat, sondern das unmittelbare Interesse 
der Parteien, ihre familien- und erbrechtlichen Angelegenheiten unkompliziert 
nach ihren Bedürfnissen regeln zu können. Es geht darum, den nichtmuslimi-
schen Ausländern eine brauchbare Dienstleistung anzubieten. 

Das Gesetz hat auch ein spezielles Gericht eingerichtet. Weil die Parteien dort 
nur Nichtmuslime sind, erlaubt das Gesetz ausdrücklich, dass auch der Rich-
ter Nichtmuslim sein kann (Art. 17).116 Dieses Gericht muss sich mit schwieri-
gen Fragen befassen, weil sich im Gesetz einige Unklarheiten befinden, wie zum 
Beispiel die unterschiedlichen Regelungen des Kollisionsrechts auf der Bundes-
ebene mit dem Gesetz von Abu Dhabi zu vereinbaren sind. Wie bereits darge-
stellt, wurde der Kollisionsanknüpfungspunkt im Bereich der Eheschließung 
und Ehescheidung vom Heimatrecht auf das Recht des Eheschließungsortes 
geändert. In Abu Dhabi gibt das Gesetz den Nichtmuslimen die Wahl zwischen 
ihrem Heimatrecht und dem genannten Gesetz. 

Im Dezember 2021 wurde die erste Zivilehe in Abu Dhabi im Gericht für das 
Personalstatut nichtmuslimischer Ausländer zwischen zwei kanadischen Bür-
gern geschlossen.117

Allerdings besteht das Risiko, dass Entscheidungen dieses Gerichts in den 
Heimatländern nicht anerkannt werden.118 So könnte das Recht des Heimatlan-
des eine ausschließliche Zuständigkeit für sich beanspruchen, oder die Gegen-
seitigkeit der Anerkennung könnte nicht verbürgt sein. 

Auch wenn diese Reform sui generis ist, weil sie die Mechanismen des IPR 
verlässt und Ausländer einem internen Sachrecht unterwirft, könnte die von den 
liberalen Prinzipien des Familienrechts gespeiste Reform den Reformbestrebun-
gen im emiratischen droit commun zugunsten mehr Geschlechtergleichstellung 
den Weg ebnen. 

H. Schlussfolgerung

Es steht außer Zweifel, dass das internationale Personalstatut in den arabischen 
Ländern eine gemeinsame Rechtskultur widerspiegelt. Es ist eine Rechtskul-
tur, in der die Religion eine signifikante Stellung und das Individuum zu seiner 

115 Nach Art. 6 reicht für die Scheidung aus, wenn einer der Ehegatten vor dem Gericht seinen 
Willen zur Trennung und zur Beendigung der ehelichen Beziehung erklärt, ohne, dass er die-
sen Antrag begründen oder einen Schaden nachweisen oder dem anderen die Schuld geben 
muss. 

116 Al-Nowais: Abu Dhabi opens Family Court.
117 Rasheed: Abu Dhabi Issues First.
118 Möller: Abu Dhabi introduces personal status law.
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Religion und seinem Land eine starke Verbindung hat. Einige wenige arabische 
Länder haben sich von diesem Muster des arabischen internationalen Personal-
statuts entfernt. Tunesien nähert sich dem westlichen Vorbild des IPR, indem es 
die Religions- und Staatsangehörigkeitsprivilegien beseitigt hat und Rechtsinsti-
tutionen aus anderen arabischen Rechtsordnungen wie die Verstoßung und die 
Polygamie als Ordre public-widrig betrachtet. Ein anderes Land, die VAE, obwohl 
auf der Ebene des internen Personalstatuts mit islamisch-rechtlichen Standards 
sehr verbunden, entfernt sich von dieser Tradition für die nichtmuslimischen 
Ausländer. Das Emirat Abu Dhabi hat für sie ein besonderes Sachrecht geschaf-
fen und versucht sich dabei an den internationalen Standards in diesem Bereich 
zu orientieren. Durch diese Initiative wird jedoch ein wesentliches Prinzip des 
IPR, nämlich der internationale Entscheidungseinklang, gefährdet. 

Als Ausdruck einer gemeinsamen arabischen Rechtskultur bleiben jedoch 
gewisse Grenzen erhalten, so werden gleichgeschlechtliche Ehen auch unter 
Nichtmuslimen und Ausländern als Ordre public-widrig nicht anerkannt. Die 
heterosexuelle Ehe bleibt das Leitbild der Familie in der arabischen Welt. 
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